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Durch die bestehenden Folientunnelflächen weisen die hier beanspruchten Bereiche al-

lerdings keine Wertigkeit mehr als Nahrungshabitat oder Bruthabitat für die Wiesenweihe 

und weitere Bodenbrüter auf. Die beanspruchten Flächen haben bereits durch die aktu-

elle Nutzung kein Habitatpotential. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gemäß § 44 

BNatSchG werden bei Überbauung der bestehenden Tunnelflächen mit Solarmodulen als 

Agri-PV nicht eintreten.  

 

    
Abb. 1 und 2: Relevanzbereich  

 

    
Abb. 3 und 4: Relevanzbereich  
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3. Feldhamster 

 

Gemäß Planungshilfe für PV-Freiflächenanlagen der Regierung von Ufr. gilt: 

 

„Die Feldhamster-Schwerpunkträume umfassen die bekannten Vorkommen des Feldhamsters in weit-

läufigen Ackerlandschaften auf Lössböden und lehmigen Sanden in den fränkischen Gäulagen zwischen 

Schweinfurt und Uffenheim. Es handelt sich dabei um die letzten verbliebenen Hamstervorkommen in 

Bayern. Diese haben bundesweite Bedeutung für den Erhalt des Feldhamsters in Deutschland. Der Feld-

hamster wird in der aktuellen Roten Liste Bayerns von 2017 (Säugetiere), wie auch in der Roten Liste von 

Deutschland, in der Kategorie „vom Aussterben bedroht“ geführt. International ist er durch die Berner 

Konvention (Anhang II, streng geschützte Art) und als Art der FFH-Richtlinie im Anhang IV (streng zu schüt-

zende Art von gemeinschaftlichem Interesse) geschützt. Letzteres verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten zur 

Sicherung langfristig überlebensfähiger Populationen. Ein Entzug von geeigneten Offenlandschaften als 

Lebensraum des Feldhamsters kann die gebotene Sicherung langfristig überlebensfähiger Populationen 

des Feldhamsters gefährden und behindert die ergriffenen Maßnahmen, um die unter- und mittelfrän-

kischen Bestände in einen günstigen Erhaltungszustand zu bringen. Die Errichtung von FF-PVA im Ver-

breitungsgebiet des Feldhamsters (sensibel zu behandelnde Gebiete) sind daher grundsätzlich besonders 

konfliktträchtig und im konkreten Einzelfall prüfbedürftig.“ 

 

Der Standort befindet sich im Teilvorkommen Bergtheim-Eßleben (zwischen B19 und 

Bahnlinie) und liegt im östlichen Bereich eines Kernmaßnahmenbereiches. 

 

Durch die bestehende Tunnelflächen weisen die hier beanspruchten Bereiche auch für 

den Feldhamster keine Wertigkeit mehr als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte auf. Die be-

anspruchten Flächen haben bereits durch die aktuelle Nutzung kein Habitatpotential. Ar-

tenschutzrechtliche Verbotstatbestände gemäß § 44BNatSchG werden bei Überbauung 

der Tunnelflächen mit Solarmodulen als Agri-PV nicht eintreten.  

 




